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20 KV

§ 1

§ 2

Der Bebauungsplan besteht aus der Bebauungsplan-
zeichnung, den daneben vermerkten Festsetzungen
sowie der Begründung.

Der Bebauungsplan wird mit seiner Bekanntmachung 
gemäß § 10  BauGB rechtsverbindlich.

gemäß § 9 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23. September 2004, zuletzt geändert
durch Art. 1 G zur Stärkung der Innenentwicklung in den Städten
und Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des Städtebau-
rechts vom 11.06.2013.

gemäß Planzeichenverordnung (PlanZV) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990, geändert am
22.07.2011 und der Baunutzungsverordnung (BauNVO)
in der Fassung der Bekannmachung vom 23.Januar 1990,
zuletzt geändert am 11.06.2013

GEMEINDE WECHINGEN 
ORTSTEIL FESSENHEIM
LANDKREIS DONAU-RIES
BEBAUUNGSPLAN "BAHNDAMM"

WA
Allgemeines Wohngebiet  (§ 4 BauNVO)
Ausnahmen nach §4, Abs. 3 sind ausgeschlossen.
Je Gebäude sind nicht mehr als 2 Wohnungen zulässig.

Baugrenze

offene Bauweise, nur Einzelhäuser und Doppelhäuser zulässig
(§ 22, Abs. 2 BauNVO)bLa

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 +23 BauNVO)

MKPR Grundflächenzahl 0,35

MKR Geschossflächenzahl 0,5

"Soweit § 20 Abs. 1 BauNVO zur Begriffsbestimmung des Vollge-
schosses auf Landesrecht verweist, gilt insoweit Art. 2 Abs. 5 in der 
bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Fassung der BayBO fort."
Dort steht:
"Vollgeschosse sind Geschosse, die vollständig über der 
natürlichen oder festgelegten Geländeoberfläche liegen und 
über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine Höhe von 
mindestens 2,30 m haben. Als Vollgeschosse gelten Keller-
geschosse, deren Deckenunterkante im Mittel mindestens 1,20 m 
höher liegt als die natürliche oder festgelegte Geländeoberfläche."

Untergeschosse sind so zu gestalten, dass sie nicht
als Vollgeschosse zählen.
Auf Art. 83 Abs. 7 BayBO wird verwiesen:

II 2 Vollgeschosse zwingend

oder

ffZfa 2 Vollgeschosse als Höchstgrenze
davon  1Vollgeschoss bis zur Traufe

 1Vollgeschoss im Dachraum

Die Gemeinde Wechingen erlässt aufgrund des
§ 2. Abs. 1 Satz1 und des § 10 des Baugesetzbuches - BauGB - 
In der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert am 11.06.2013, 
der Baunutzungsverordnung - BauNVO - in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. Januar 1990, zuletzt geändert am 
11.06.2013, des Art. 79, Abs. 1, Nr. 1 und des Art. 81 der 
Bayerischen Bauordnung - BayBO - in der geltenden Fassung, 
des Art. 3 des Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG) 
in der gültigen Fassung und des Art. 23 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern in der geltenden Fassung den Bebauungs-
plan "Bahndamm" als Satzung.

GEMEINDE WECHINGEN 

ORTSTEIL FESSENHEIM

LANDKREIS DONAU-RIES

BEBAUUNGSPLAN "BAHNDAMM"

pa

QOJQU Satteldach, Dachneigung 42-48 Grad, zwingend

Für die Festsetzung II = ID gilt Folgendes:

Hauptfirstrichtung zwingend parallel oder senkrecht zur 
Erschließungsstraße

Garagen und Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO dürfen nur 
innerhalb der überbaubaren Flächen errichtet werden.

Untergeordnete Nebenanlagen bis zu 75 m³ Bruttorauminhalt 
können auch außerhalb der überbaubaren Flächen
errichtet werden.

Die Regelabstandsflächen nach Art. 6 Abs. 5 Satz 1 und 2 BayBO
sind anzuwenden.

Für alle Gebäude einschließlich der Garagen und Nebenanlagen 
wird festgesetzt:

naturrote bis rotbraune oder anthrazitfarbene Schuppendeckung

max. Dachüberstand an der Traufe:
0,5 m incl. Dachrinne
max. Dachüberstand am Ortgang: 0,3 m

Dachaufbauten in der Form von Schleppgauben,
Giebelgauben, Zwerchgiebeln oder Zwerchhäusern sind
zugelassen; ihre Gesamtbreite darf ein Drittel der
Gesamttrauflänge je Dachseite nicht überschreiten.

Der Firstansatz der Dachaufbauten muss mindestens 1,0 m unter 
dem Hauptfirst liegen.

Zwerchhäuser dürfen maximal 1,5 m vor die traufsei-
tige Außenwand vortreten.

Bei allen Dachaufbauten mit Satteldach ist die 
Dachneigung des Hauptdaches beizubehalten.

Dacheinschnitte sind nicht zulässig.

Dachflächenfenster sind zulässig, wenn sie in die Dachfläche 
integriert sind. Solaranlagen bzw. Fotovoltaikanlagen dürfen 
bis zu einem Abstand von 20cm parallel zur Dachhaut 
errichtet werden.

Bei untergeordneten Nebenanlagen bis 75 m³ Bruttorauminhalt 
sind auch andere Dachformen, -neigungen und -deckungsarten 
zulässig.

Für die Festsetzung II  gilt Folgendes:

WD / SD
10-25

Aufgrund der einwirkenden Verkehrslärmimmissionen durch die 
Staatsstraßen St 2221 und St 2213 ist am geplanten Wohngebäude 
auf dem Baufeld P1 zur Schaffung verträglicher Wohnverhältnisse 
eine geeignete Grundrissgestaltung vorzunehmen. So ist für 
Lüftungszwecke zumindest ein Fenster eines jeden nachts 
schutzbedürftigen Raumes (Schlaf-, Kinder- oder Ruhezimmer) von 
der westlichen, zur St 2221 hin gerichteten und von Grenzwert-
Überschreitungen betroffenen Fassadenseite weg zu orientieren.

Die schalltechnische Dimensionierung der Wohngebäude 
(Fenster, Wandaufbau, Dachaufbau und mögliche Vorbauten) 
muss den Anforderungen der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ 
vom November 1989 genügen.

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes

5 Maßzahlen in Meter
z.B.

16

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

bestehende Grundstücksgrenzen

Flurstücksnummernz.B.

vorgeschlagene Grundstücksgrenzen

Gebäude bestehend

Vorschlag für zu errichtende Gebäude

Höhenlinien, Angabe der Höhe über N.N.

Empfehlung für Garagenzufahrt

ParzellennummerierungP1 - P 7

Trafostation Bestand

Durch die Nutzung der angrenzenden landwirtschaft-
lichen Grundstücke ist zeitweilig mit Geruchs-,
Staub- und Lärmimmissionen zu rechnen; sie sind zu dulden.

Gemäß Art. 7.1 DSchG bedürfen Bodeneingriffe aller Art auch in
jenen Bereichen einer denkmalrechtlichen Erlaubnis, in denen
Bodendenkmäler vermutet oder den Umständen nach ange-
nommen werden müssen. Diese Erlaubnis ist in einem eigen-
ständigen Verfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutz-
behörde zu beantragen.

WH 3,80 Wandhöhe Hauptgebäude: 3,80 m bei Festsetzung II = ID

WH 6,60

Wandhöhe sämtliche Nebengebäude 
(Garagen und Nebenanlagen) im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans:

Die Wandhöhe der Nebengebäude an der Traufseite darf 
höchstens 3,20 m betragen, gemessen von Oberkante Roh-
fußboden Erdgeschoß bis zum Schnittpunkt der Wand mit der
Dachhaut.

GH 10,20 Die Gebäudehöhe der Hauptgebäude darf höchstens 10,20 m
betragen, gemessen von Oberkante Rohfußboden Erdgeschoß
bis zum Dachfirst.

Die Oberkante des Rohfußbodens Erdgeschoß darf höchstens 
auf Höhe der Fahrbahnoberkante der Erschließungsstraße liegen, 
von der aus die Garage erschlossen wird, gemessen in der Mitte 
der straßenseitigen Grundstücksgrenze.

Alle Gebäude sind mit Außenputz oder mit einer Holzfassade 
in hellem Farbton auszuführen. Auffallend gemusterter Putz ist 
unzulässig. Die Holzschalung ist in waagrechter oder senkrechter 
Struktur auszuführen. Zur Gliederung der Baukörper sind Holz, helles 
Sichtmauerwerk und Sichtbeton sowie partielle Farbakzente 
zugelassen.

Baustoffe und Anstriche in grellen Farben und glänzen-
den Oberflächen sind an Gebäudeaußenflächen unzulässíg.

Gebäude in Blockbohlenbauweise sind nicht zulässig.

Die Hauptgebäude müssen in Firstrichtung längsrechteckig sein.

Die Grundstücke können, mit Ausnahme der Garagenzu-
fahrten, entlang den Straßenbegrenzungslinien und
zwischen den Grundstücken durch hinterpflanzte Zäune
abgegrenzt werden.

Zäune zur Straße hin sind als senkrechte Holzlattenzäune oder
Metallgitterzäune herzustellen: 
Zaunhöhe incl. Sockel 1,0 - 1,20 m, 
maximale Sockelhöhe 5 cm. Einfriedungsmauern sind generell 
nicht zugelassen. Bei seitlichen und rückwärtigen Zäunen darf eine 
Gesamthöhe von 1,40 m nicht überschritten werden.

Stellplätze für Kraftfahrzeuge und die Vorplätze vor den
Garagen sind in einer Tiefe von mindestens 5,0 m ab 
Straßenbegrenzungslinie offen zu halten.

Stellplätze, Garagenzufahrten sowie Wege sind mit wasser-
durchlässigen, offenporigen Belägen (z.B. eingeschlämmte 
Schotterdecke, in Sandbett verlegtes Pflaster mit Fugen o. ä.)
herzustellen, um eine Versickerung von Niederschlagswasser
zu ermöglichen. Die Verwendung von Asphalt, Beton oder 
Verbundpflaster mit Fugenbreiten kleiner 0,5 cm o. ä. sind 
aufgrund ihrer versiegelnden Wirkung unzulässig.

Je 200 m² Grundstücksfläche ist ein großkroniger heimischer
Laubbaum oder Obstbaum zu pflanzen und dauernd zu 
unterhalten.

öffentliche Grünfläche

Acer campestre - Feld-Ahorn 
Betula pendula - Weiß-Birke 
Carpinus betulus - Hainbuche 
Quercus robur - Stiel-Eiche 
Sorbus aucuparia - Eberesche 
Sorbus torminalis - Elsbeere 
Tilia cordata - Winter-Linde 

Cornus sanguinea - Roter Hartriegel 
Corylus avellana - Haselnuss 
Euonymus europaeus - Pfaffenhütchen 
Ligustrum vulgare - Liguster 
Lonicera xylosteum - Gewöhnliche Heckenkirsche 
Rhamnus carthaticus - Kreuzdorn 
Rosa arvensis - Feld-Rose 
Viburnum lantana - Wolliger Schneeball 
Viburnum opulus - Gewöhnlicher Schneeball 

Sträucher: 

Bäume: 

Pflanzgebot
Bäume und Sträucher der standortheimischen Vegetation
zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. 
Bei Ausfall von Pflanzen ist entsprechender Ersatz zu leisten.

Das Dachflächenwasser ist soweit möglich auf dem Grundstück
zu versickern. Zusätzlich kann es in Zisternen gesammelt und
zur Regenwassernutzung auch im Gebäude verwendet
werden. Dazu bedarf es der Genehmigung der Gemeinde.
Es ist zulässig, etwa anfallendes Überwasser in den
öffentlichen Kanal zu leiten.
Niederschlagswasser von Hofflächen, Stellplätzen usw.
ist über durchlässige Gestaltung der Flächen oder
breitflächig zu versickern.

Für die erlaubnisfreie Versickerung von gesammeltem Nieder-
schlagswasser sind die Anforderungen der "Verordnung über die 
erlaubnisfreie schadlose Versickerung von gesammeltem Nieder-
schlagswasser" (Niederschlagswasserfreistellungsverordnung 
- NWFreiV) und die dazugehörigen Technischen Regeln zum 
schadlosen Einleiten von Niederschlagswasser in das Grundwasser
(TRENGW) zu beachten.

20 KV-Kabelleitung bestehend, mit Leitungsrecht der Netze NGO 
0,5 m links und rechts der Leitungsachse

Die Energie- und Fernmeldeversorgung darf nur über
Erdleitungen erfolgen.

Bei der Durchführung von Baumpflanzungen ist darauf
zu achten, daß die Bäume in mindestens 3,0 m Entfernung
von den Anlagen der Versorgungsträger gepflanzt werden.
Sollte dieser Mindestabstand unterschritten werden,
sind Schutzmaßnahmen für die Anlagen erforderlich.

Baumbestand zu erhalten, bei Ausfall Ersatz durch 
Nachpflanzungen

Sträucher Bestand zu erhalten, bei Ausfall Ersatz durch 
Nachpflanzung

a)

b)

c)

d)

e)

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes gilt der von
MOSER + ZIEGELBAUER, Architektur und Städtebau
Mittlere Gerbergasse 2, 86720 Nördlingen,
vom 30.07.2014 ausgearbeitete Bebauungsplan
in der Fassung vom 08.10.2014 und die auf diesem vermerkten 
Festsetzungen.

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 30.07.2014
die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen. Der
Aufstellungsbeschluss wurde am 07.08.2014 ortsüblich
bekannt gemacht.

Die Bürgerbeteiligung gemäß § 3, Abs. 2 Bau GB mit
öffentlicher Darlegung und Anhörung für den Vorent-
wurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom
30.07.2014 hat in der Zeit vom 15.08.2014 bis 16.09.2014
stattgefunden.

Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung
vom 30.07.2014 wurden die Träger öffentlicher Belange
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 15.08.2014 bis
16.09.2014 beteiligt.

Die Gemeinde hat mit Beschluss des Gemeinderats vom
22.10.2014 den Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 1
BauGB in der Fassung vom 08.10.2014 als Satzung 
beschlossen.

Wechingen, den .....................

..................................
Klaus Schmidt, 1. Bürgermeister

Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan
wurde am ................... gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2
BauGB ortsüblich bekannt gemacht.

Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Wechingen, den .....................

..................................
Klaus Schmidt, 1. Bürgermeister

Walmdach und Satteldach zulässig
Dachneigung 10-25 Grad,
naturrote bis rotbraune oder anthrazitfarbene Schuppendeckung
Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind nicht zugelassen.
Dachflächenfenster sind zulässig, wenn sie in die Dachfläche 
integriert sind.
Solaranlagen bzw. Fotovoltaikanlagen dürfen bis zu einem 
Abstand von 20cm parallel zur Dachhaut errichtet werden.

Bei Garagen und Nebenanlagen und untergeordneten Neben-
anlagen bis 75 m³  Bruttorauminhalt sind auch andere Dach-
formen, -neigungen und -deckungsarten zulässig.
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Die Wandhöhe des Hauptgebäudes an der Traufseite darf
höchstens 3,80 m betragen, gemessen von Oberkante Rohfuß-
boden Erdgeschoß bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dach-
haut.

Wandhöhe Hauptgebäude: 6,60 m bei Festsetzung II

Die Wandhöhe des Hauptgebäudes darf höchstens 6,60 m 
betragen, gemessen von Oberkante Rohfußboden Erdgeschoß
bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut.

Die Geländehöhe an den Grundstücksgrenzen muss auf Höhe
des angrenzenden Geländes der Nachbargrundstücke liegen.

Fremdländische Gehölze und Koniferen sind nicht zugelassen.

20 KV

Gemeinde Wechingen
Ortste il Fessenhe im
Bebauungsplan 
Bahndamm

Fessenheim
Übersicht
M 1:5000

H/B = 594 / 1320 (0.78m²) Allplan 2014


